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Ausgabe: 15. Februar Nr. 7 / 2023

Steuertermin 15.02.2023
Zum 15.02.2023 werden folgende Steuern fällig:
- Grundsteuer A und B (1. Rate)
- Vorauszahlung Gewerbesteuer (1. Rate)
Die Barzahler werden gebeten, die Gebühren pünktlich zu

entrichten. Alle Pflichtigen, die am SEPA-Lastschriftverfahren
teilnehmen, brauchen nichts zu veranlassen.

Flurneuordnung Weißenohe-Dorfhaus
Gemeinde Weißenohe, Landkreis Forchheim

Neuwahl der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder und ihrer
Stellvertreter (§ 21 Abs. 3 des Flurbereinigungsgesetzes - FlurbG
-, Art. 4 Abs. 3 Satz 1, 2 und 5 Abs. 4 Satz 1 des Gesetzes zur

Ausführung des Flurbereinigungsgesetzes - AGFlurbG -)

Bekanntmachung und Ladung
Die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet Weißenohe-Dorf-

haus gehörenden Grundstücke und die ihnen gleichstehenden
Erbbauberechtigten werden hiermit zur Teilnehmerversammlung
geladen. Diese findet unter der Leitung des Amtes für Ländliche
Entwicklung Oberfranken statt am: Montag, 27.02.2023 um 1800

Uhr, Ort: Gemeinschaftshaus Dorfhaus, Dorfhauser Straße 74,
91367 Weißenohe.

Tagesordnung
1. Erläuterung der Aufgaben des Vorstandes der Teilnehmer-

gemeinschaft und des Wahlverfahrens
2. Neuwahl ehrenamtlicher Vorstandsmitglieder und ihrer

Stellvertreter
3. Allgemeine Aussprache

Der Vorstand führt die Geschäfte der Teilnehmergegeinschaft.
Er soll das volle Vertrauen der Teilnehmer am Verfahren besitzen.
Wünschenswert ist deshalb, dass sich möglichst viele Teilnehmer
an der Neuwahl des Vorstandes beteiligen. Das Amt für Ländliche
Entwicklung Oberfranken hat die Zahl der zu wählenden Mitglieder
des Vorstandes und deren Stellvertreter auf je 4 festgesetzt. Jeder
stimmberechtigte Teilnehmer oder Bevollmächtigte kann somit
als Mitglied und Stellvertreter insgesamt 8 Personen wählen. Sie
werden auf die Dauer von sechs Jahren gewählt; eine Wiederwahl
ist zulässig. Wahlberechtigt sind nur Teilnehmer. Die Teilnehmer
sind die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet gehörenden Grund-
stücke. Erbbauberechtigte stehen den Eigentümern gleich (§ 10
Nr. 1 FlurbG). Jeder Teilnehmer hat eine Stimme. Gemeinschaft-
liche Eigentümer gelten als ein Teilnehmer. Gemeinschaftliche
Eigentümer sind nur stimmberechtigt, wenn von allen abwesenden
Miteigentümern eine schriftliche Vollmacht vorliegt. Wenn Ehepart-
ner gemeinschaftliches Eigentum haben, brauchen diese ebenfalls
eine schriftliche Vollmacht des abwesenden Ehepartners. Einigen

Teil- bzw. Vollsperrung der Bundesstraße 2
wegen Rodungsarbeiten

Die Stadt Gräfenberg beabsichtigt in der Zeit vom 20.02.2023
bis zum 03.03.2023 notwendige Rodungsarbeiten im Bereich
des Rotwegs und des Steinbruchs (siehe folgende Plandarstel-
lungen) durchzuführen.

Hierzu ist überwiegend eine halbseitige Sperrung erforder-
lich. Während der Rodungsmaßnahmen muss jedoch vereinzelt
die Bundesstraße 2 kurzzeitig voll gesperrt werden.

Für die während der Arbeiten auftretende unvermeidliche
Verkehrsbeschränkung bittet die Stadt Gräfenberg um Verständnis
und um Berücksichtigung bei den notwendigen Fahrten.

Zusatztermin Sprechtag
Dt. Rentenversicherung

Aufgrund der hohen Nachfrage wird Donnerstag, 30.03.
2023 ein zusätzlicher Sprechtag für die Deutsche Rentenversiche-
rung angeboten. Terminvereinbarung unter Tel.-Nr. +49 9192
709-0 notwendig!
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Herzlichen Glückwunsch
zum Geburtstag

Regelmäßige Übermittlung von Meldedaten;
Hinweis auf Widerspruchsrecht

Folgende regelmäßige Übermittlungen sind im
Bundesmeldegesetz (BMG) verankert,

bei denen ein Widerspruchsrecht besteht:

Bundesamt für Wehrverwaltung -
§ 36 BMG i. V. m. § 58c Abs. 1 Soldatengesetz

Zum 1. Juli 2011 ist die allgemeine Wehrpflicht, soweit
kein Spannungs- oder Verteidigungsfall vorliegt, ausgesetzt und
in einen freiwilligen Wehrdienst übergeleitet worden. Damit das
Bundesamt für Wehrverwaltung die Möglichkeit hat darüber zu
informieren, werden jährlich bis zum 31. März folgende Daten
zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten
Jahr volljährig werden, übermittelt:

1. Familienname,
2. Vornamen,
3. gegenwärtige Anschrift.

Öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften - § 42 BMG
Es dürfen regelmäßig unter bestimmten Voraussetzungen

Daten zu Personen, welche dieser öffentlich-rechtlichen Religions-
gesellschaften oder zu Personen, deren Familienangehörige dieser
angehört, übermittelt werden. Der Datenumfang ist konkret
geregelt, gerne können Sie die Rechtsvorschrift bei uns einsehen.

Parteien, Wählergruppen und andere Trägern von
Wahlvorschlägen -

§ 50 Abs. 1 und 5 i. V. m. § 44 Abs. 1 Satz 1 BMG
In Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf

staatlicher und kommunaler Ebene dürfen in den sechs der Wahl
oder Abstimmung vorangehenden Monaten unter bestimmten

Veröffentlichung von Altersjubilaren;
Hinweis auf Widerspruchsrecht

In den Amtlichen Nachrichten der Verwaltungsgemeinschaft
Gräfenberg werden folgende Altersjubilare veröffentlicht:

Stadt Gräfenberg: Geburtstage ab dem 70. Lebensjahr
Markt Hiltpoltstein: Geburtstage ab dem 65. Lebensjahr
Gemeinde Weißenohe: Geburtstage ab dem 65. Lebensjahr
Wer die Veröffentlichung seines Geburtstages nicht wünscht,

sollte dies rechtzeitig (mindestens 2-3 Wochen vor dem Geburtstag)
dem Bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft Gräfenberg unter
der Telefon-Nr. 09192 / 709-0 oder per E-Mail an buergerbuero@
graefenberg.de mitteilen.

Ralf Kunzmann, Erster Vorsitzender

Wahl der Schöffen und Jugendschöffen 2023
Aufforderung zur Bewerbung

für die Schöffen-Vorschlagsliste

In diesem Jahr findet für die Geschäftsjahre 2024 - 2028
wieder die Wahl der Schöffen statt. Zur Zeit werden daher in
allen Gemeinden bzw. Jugendämtern Vorschlagslisten erarbeitet,
aus denen dann durch einen beim jeweils zuständigen Amtsgericht
gebildeten Schöffenwahlausschuss eine Auswahl erfolgen wird.
Schöffen sind ehrenamtliche Richter am Amtsgericht und bei den
Strafkammern des Landgerichts und stehen grundsätzlich gleich-
berechtigt neben den Berufsrichtern.

Das verantwortungsvolle Amt eines Schöffen verlangt in
hohem Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des
Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit und – wegen des an-
strengenden Sitzungsdienstes – körperliche Eignung. Es kann nur
von Bürgerinnen und Bürgern mit der deutschen Staatsangehörig-
keit ausgeübt werden.

Sie haben nun die Möglichkeit, sich selbst für das Amt des
Schöffen zu bewerben.

Weitere Informationen und die rechtlichen Bestimmungen
erhalten Sie auf der Internetseite www.schoeffenwahl2023.de
und www.justiz.bayern.de/service/schoeffen/.

Das Bewerbungsformular können Sie von der Internetseite
der Stadt Gräfenberg, www.graefenberg.de, bzw. der Markt-
gemeinde Hiltpoltstein, www.hiltpoltstein.de, bzw. der Gemeinde
Weißenohe, www.weissenohe.de, herunterladen. Dieses Formblatt
zur Bewerbung ist verpflichtend.

Sie können Ihre Bewerbung bei der Stadt Gräfenberg, bzw.
Marktgemeinde Hiltpoltstein, bzw. Gemeinde Weißenohe, Kirch-
platz 8, 91322 Gräfenberg, einreichen. Ihre Bewerbung für das
Schöffenamt in allgemeinen Strafsachen (gegen Erwachsene) bis
zum 31.03.2023, Ihre Bewerbung für das Amt eines Jugendschöffen
bis zum 08.03.2023.

Für Rückfragen stehen wir unter der Tel.Nr. 09192/709-40
oder eMail ordnungsamt@graefenberg.de zur Verfügung.

Gräfenberg, 09.02.2023
Ralf Kunzmann, Erster Bürgermeister Stadt Gräfenberg

Gisela Schulze-Bauer, Erste Bürgermeisterin Markt Hiltpoltstein
Rudolf Braun, Erster Bürgermeister Gemeinde Weißenohe

sich gemeinschaftliche Eigentümer nicht über die Stimmabgabe,
so müssen sie von der Wahl ausgeschlossen werden. Die Vertretung
durch Bevollmächtigte ist zulässig. Bevollmächtigte haben in der
Versammlung eine schriftliche Vollmacht vorzulegen, bei der die
Unterschrift des Vollmachtgebers öffentlich oder amtlich beglaubigt
sein muss. Die amtliche Beglaubigung erteilt die Gemeinde gebüh-
renfrei. Zu beachten ist jedoch, dass nach § 21 Abs. 3 FlurbG im
Wahltermin jeder Teilnehmer oder Bevollmächtigte nur eine Stim-
me hat, auch wenn er mehrere Teilnehmer vertritt. Teilnehmer,
die nicht selbst in der Wahlversammlung anwesend sein können,
werden daher zweckmäßig eine Person bevollmächtigen, die nicht
selbst als Teilnehmer stimmberechtigt ist. Die zu wählenden Mit-
glieder des Vorstandes und ihre Stellvertreter werden von den im
Wahltermin anwesenden Teilnehmern oder Bevollmächtigten
gewählt. Gewählt sind diejenigen, die die meisten Stimmen er-
halten. Vorschlagsliste Das Amt für Ländliche Entwicklung Ober-
franken hat die Zahl der zu wählenden Mitglieder des Vorstandes
und deren Stellvertreter auf jeweils vier Personen festgelegt.
Nachfolgend genannte Personen haben sich bisher bereit erklärt
zu kandidieren:

Braun, Helmuth Braun, Rudolf
Hänfling, Tobias Müller, Heinrich
Dörfler, Konrad Polster, Simon
Elitzer, Johann Singer, Gerhard
Sollten Sie Vorschläge für weitere Kandidaten/innen haben,

bitte ich Sie diese bis zum Montag, den 20. Februar 2023 dem
Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken Nonnenbrücke 7a,
96047 Bamberg E-Mail: hubert.seidler@ale-ofr.bayern.de, Telefon:
0951 837-224, mitzuteilen.

Bamberg, 25.01.2023 - gez. Block, Baudirektor
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NAHWÄRMENETZ WEISSENOHE
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

Die Firma Enerpipe aus Hilpoltstein hat in der Januarsitzung
des Gemeinderats Weißenohe die überarbeitenden Planungen des
Nahwärmenetzes vorgestellt. Im Plan sind alle Anwesen der bis-
her 85 Interessenten eingearbeitet. Dieser ist auf der Startseite
der Weißenoher Homepage einsehbar. Die neuen Rohre der Firma
Enerpipe ermöglichen uns nun eine Nachverdichtung und eine
Erweiterung des Gebietes. Die potentiellen zusätzlichen Anschluss-
nehmer erhalten von uns ein Anschreiben.

Außerdem dürfen wir Sie alle zur nächsten Informations-
veranstaltung am Dienstag, 28.02.2023 um 1830 Uhr in die
Lillachtalhalle in Weißenohe einladen.

Rudolf Braun, 1. Bürgermeister
Gemeinde Weißenohe

Bekanntmachung
Einladung zur 32. Sitzung des Gemeinderates

Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet
am Mittwoch, den 15. Februar 2023, um 1900 Uhr, Raum 2 im
Neuen Rathaus, Dorfhauser Str. 7, 91367 Weißenohe statt. An
die Bevölkerung ergeht herzliche Einladung!

Tagesordnung
1 Erledigungsbericht des Ersten Bürgermeisters über den

Vollzug der Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen des
Gemeinderates

2 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzun-
gen bei denen der Grund für die Geheimhaltung weggefallen
ist, Informationen des Bürgermeisters

3 Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift der
Gemeinderatssitzung vom 01.02.2023

4 Antrag auf Errichtung von Bürogebäude mit Betriebs-
leiterwohnung auf dem Flst. 242/11, Gmkg. Weißenohe
(Sportplatzstraße); Antragsteller: Sebastian Rackelmann

5 Bericht über die Sitzung der Verwaltungsgemeinschaft
Gräfenberg am 25.01.2023

6 Vorberatung über den Vermögenshaushalt 2023 der Ge-
meinde Weißenohe

7 Anfragen gemäß § 31 der Geschäftsordnung
Weißenohe, 8. Februar 2023

Gemeinde Weißenohe
Rudolf Braun, Erster Bürgermeister

Gräfenberger Bürgerfest
Im Sommer 2024 findet das 8. Gräfenberger Bürgerfest

statt. Wie bei allen bisherigen Bürgerfesten, soll auch das kom-
mende Fest ein voller Erfolg werden. Für ein Gelingen der Veran-
staltung ist die Mitwirkung ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer
unverzichtbar.

Das erste Treffen hat gezeigt, dass das Interesse sehr groß
ist. Doch es gibt noch viel zu tun. Wir treffen uns deshalb erneut
am Montag, 27.02.2023 um 1830 Uhr im Historischen Rathaus
(Marktplatz 1). Bitte beteiligen Sie sich aktiv an den Vorbereitungen
und der Umsetzung. Um die Planungen weiter anzugehen sind
alle Interessierten herzlich eingeladen. Darüber hinaus können
Sie Ihr Interesse hinsichtlich einer Mitwirkung gerne wie folgt
mitteilen (E-Mail: info@graefenberg.de bzw. postalisch: Stadt
Gräfenberg, Kirchplatz 8, 91322 Gräfenberg oder telefonisch:
09192 / 709 – 11).

Ich freue mich auf Ihr Kommen und Ihr Mitwirken.
Ralf Kunzmann, Erster Bürgermeister

Stadt Gräfenberg

Stadtbücherei Gräfenberg
hat am Faschingsdienstag 21.02.23 geschlossen.

Aufruf zur Mitteilung von Informationen
bezüglich des Grundstücks Flurnummer 1893
Gemarkung Walkersbrunn, Eigentümerin Stadt

Gräfenberg; hier: Kenntnis rechtlicher Belastungen

Die Stadt Gräfenberg beabsichtigt, das Flurstück 1893 Ge-
markung Walkersbrunn zukünftig als Ökofläche herzurichten und
in ein Ökoflächenkonto einzubuchen. Aus den vorliegenden Unter-
lagen der Flurbereinigung vom 08.10.1971 werden keine recht-
lichen Belastungen ausgewiesen. Auch liegen keine weiteren

Voraussetzungen folgende Daten zu Gruppen von Wahlberechtigten
zur Wahlwerbung übermittelt werden:

1. Familienname,
2. Vornamen unter Kennzeichnung des gebräuchlichen

Vornamens,
3. Doktorgrad,
4. derzeitige Anschriften sowie,
5. sofern die Person verstorben ist, diese Tatsache.

Mandatsträger, Presse und Rundfunk -
§ 50 Abs. 2 und 5 BMG

Auf Verlangen dürfen unter bestimmten Voraussetzungen
folgende Daten über festgelegte Alters- oder Ehejubiläen von
Einwohnern übermittelt werden:

1. Familienname,
2. Vornamen,
3. Doktorgrad,
4. Anschrift,
5. Datum und Art des Jubiläums.

Adressbuchverlage - § 50 Abs. 3 und 5 BMG
Es dürfen unter bestimmten Voraussetzungen zur Herausgabe

von Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) folgende
Daten zu Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben,
übermittelt werden:

1. Familienname,
2. Vornamen,
3. Doktorgrad,
4. derzeitige Anschriften.
Sollten Übermittlungen an bestimmte oder alle Empfänger

nicht gewünscht sein, können Sie in unserem Bürgerbüro eine
Übermittlungssperre ins Melderegister eintragen lassen. Diese
kann formlos erfolgen. Ist kein Widerspruch eingetragen, werden
die Daten übermittelt.

Für Rückfragen steht Ihnen unser Bürgerbüro unter
der Tel.-Nr. 09192/709-0 gerne zur Verfügung.

Ralf Kunzmann, Erster Vorsitzender

anderweitigen Nutzungsanfragen vor. Dennoch wurde aus „Hören
Sagen Berichten“ geschlossen, dass eine kurzfristige und geschei-
terte Nutzung als Kirschanlage stattfand.

Gibt es hierzu in der Bevölkerung noch Unterlagen, aus
denen nachvollzogen werden kann, ob hier vertragliche Regelungen
existieren, die der Stadt nicht bekannt sind? Wir bitten um Mit-
teilung innerhalb der nächsten vier Wochen unter Vorlage ent-
sprechender Nachweise an Herrn Steinlein (Kontakt: ernst.
steinlein@graefenberg.de bzw. Telefon 09192 /709-20). Ansonsten
gehen wir davon aus, dass keine Rechte an der Fläche bestehen
und die geplante Nutzung der Stadt Gräfenberg als Ökokontofläche
erfolgen kann.

Ralf Kunzmann
Erster Bürgermeister Stadt Gräfenberg
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Ärztlicher Notdienst
Mi: 1700-2100 - Fr, vor Feiertag: 1800-2100 - Sa, So, Feiertag: 0900-2100

Mo+Di, Do: 1900-2100; Mi+Fr: 1600-2100; Sa, So, Feiertag: 0900-2100

Allg.ärztl. Bereitschaftspraxis UGeF im Gesundheitszentrum vor dem
Klinikum, Krankenhausstr. 8, 91301 Forchheim, Tel. 09191 / 979630
Kassenärztl. Bereitschaftsdienst: Info Tel. 116 117      Notruf: 112

Zahnärztlicher Notdienst (www.notdienst-zahn.de)
Die Zahl der Notfallpraxen ist stark begrenzt. Bitte nehmen Sie den zahnärzt-
lichen Notdienst nur in dringenden Fällen in Anspruch, die keinen Aufschub
bis zur nächsten allgemeinen Sprechstunde dulden. Die Kassenzahnärztliche
Vereinigung Bayerns bittet Patienten, die am Wochenende den zahnärztlichen
Notdienst in Anspruch nehmen müssen, um vorherige telefonische Termin-
vereinbarung. Generell gilt, dass der Notdienst ausschließlich für Schmerz-
patienten gedacht ist.
18./19.02.   Dr. Peter Weidemann 09190 / 995199

Im Kirschgarten 18, 91336 Heroldsbach
18./19.02.   Dr. Jörg Hamel 09131 / 4080730

Nägelsbachstr. 49c, 91052 Erlangen

Apothekennotdienst (http://www.lak-bayern.notdienst-portal.de)
Sa. 0800 - So. 0800 Uhr 18.-19.02.2023 Markt-Apotheke Pharma
24 OHG Tel. 09134 / 240, Klosterhof 6, 91077 Neunkirchen am Brand
So. 0800 - Mo. 0800 Uhr 19.-20.02.2023    apoforte OHG
Tel. 09126 / 279827, Pettensiedeler Str. 2, 90542 Eckental

Flurneuordnung Weißenohe-Dorfhaus
Gemeinde Weißenohe, Landkreis Forchheim

Neuwahl der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder und ihrer
Stellvertreter (§ 21 Abs. 3 des Flurbereinigungsgesetzes - FlurbG
-, Art. 4 Abs. 3 Satz 1, 2 und 5 Abs. 4 Satz 1 des Gesetzes zur
Ausführung des Flurbereinigungsgesetzes - AGFlurbG -)

Bekanntmachung und Ladung
Die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet Weißenohe-Dorf-

haus gehörenden Grundstücke und die ihnen gleichstehenden
Erbbauberechtigten werden hiermit zur Teilnehmerversammlung
geladen. Diese findet unter der Leitung des Amtes für Ländliche
Entwicklung Oberfranken statt am: Montag, 27.02.2023 um 1800

Uhr, Ort: Gemeinschaftshaus Dorfhaus, Dorfhauser Straße 74,
91367 Weißenohe.

Tagesordnung
1. Erläuterung der Aufgaben des Vorstandes der Teilnehmer-

gemeinschaft und des Wahlverfahrens
2. Neuwahl ehrenamtlicher Vorstandsmitglieder und ihrer

Stellvertreter
3. Allgemeine Aussprache

Der Vorstand führt die Geschäfte der Teilnehmergemein-
schaft. Er soll das volle Vertrauen der Teilnehmer am Verfahren
besitzen. Wünschenswert ist deshalb, dass sich möglichst viele
Teilnehmer an der Neuwahl des Vorstandes beteiligen.

Das Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken hat die
Zahl der zu wählenden Mitglieder des Vorstandes und deren Stell-
vertreter auf je 4 festgesetzt.

Jeder stimmberechtigte Teilnehmer oder Bevollmächtigte
kann somit als Mitglied und Stellvertreter insgesamt 8 Personen
wählen. Sie werden auf die Dauer von sechs Jahren gewählt; eine
Wiederwahl ist zulässig.

Wahlberechtigt sind nur Teilnehmer. Die Teilnehmer sind die
Eigentümer der zum Verfahrensgebiet gehörenden Grundstücke.
Erbbauberechtigte stehen den Eigentümern gleich (§ 10 Nr. 1 FlurbG).
Jeder Teilnehmer hat eine Stimme. Gemeinschaftliche Eigentümer
gelten als ein Teilnehmer. Gemeinschaftliche Eigentümer sind nur
stimmberechtigt, wenn von allen abwesenden Miteigentümern eine
schriftliche Vollmacht vorliegt. Wenn Ehepartner gemeinschaftliches
Eigentum haben, brauchen diese ebenfalls eine schriftliche Vollmacht
des abwesenden Ehepartners. Einigen sich gemeinschaftliche Eigen-
tümer nicht über die Stimmabgabe, so müssen sie von der Wahl aus-
geschlossen werden.

Die Vertretung durch Bevollmächtigte ist zulässig. Bevoll-
mächtigte haben in der Versammlung eine schriftliche Vollmacht
vorzulegen, bei der die Unterschrift des Vollmachtgebers öffentlich
oder amtlich beglaubigt sein muss. Die amtliche Beglaubigung
erteilt die Gemeinde gebührenfrei. Zu beachten ist jedoch, dass
nach § 21 Abs. 3 FlurbG im Wahltermin jeder Teilnehmer oder

Lehrgang zum Geprüften Natur- und
Landschaftspfleger/zur Geprüften Natur- und

Landschaftspflegerin 2023/2024
Die Regierung von Oberfranken führt im Auftrag des Bayeri-

schen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten in enger Zusammenarbeit mit der Akademie für Naturschutz
und Landschaftspflege Laufen und der Bayerischen Landesanstalt
für Landwirtschaft in Freising einen Fortbildungslehrgang 2023/
2024 zum Geprüften Natur- und Landschaftspfleger/zur Geprüften
Natur- und Landschaftspflegerin durch. Anmeldungen sind ab
sofort bei der Regierung von Oberfranken möglich. Anmelde-
schluss ist der 30. Juni 2023.

Nähere Informationen zum Lehrgang und zur Anmeldung
unter: www.reg-ofr.de/gnl - bzw. Bildung in der Land- und Haus-
wirtschaft an der Regierung von Oberfranken, Telefon: 0921 604-
1464, Iris.Prey@reg-ofr.bayern.de

Bevollmächtigte nur eine Stimme hat, auch wenn er mehrere Teil-
nehmer vertritt. Teilnehmer, die nicht selbst in der Wahlversamm-
lung anwesend sein können, werden daher zweckmäßig eine
Person bevollmächtigen, die nicht selbst als Teilnehmer stimm-
berechtigt ist.

Die zu wählenden Mitglieder des Vorstandes und ihre Stell-
vertreter werden von den im Wahltermin anwesenden Teilnehmern
oder Bevollmächtigten gewählt. Gewählt sind diejenigen, die die
meisten Stimmen erhalten.

Vorschlagsliste
Das Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken hat die

Zahl der zu wählenden Mitglieder des Vorstandes und deren Stell-
vertreter auf jeweils vier Personen festgelegt.

Nachfolgend genannte Personen haben sich bisher bereit
erklärt zu kandidieren:

Braun, Helmuth Hänfling, Tobias
Braun, Rudolf  Müller, Heinrich
Dörfler, Konrad Polster, Simon
Elitzer, Johann Singer, Gerhard

Sollten Sie Vorschläge für weitere Kandidaten/innen haben,
bitte ich Sie diese bis zum Montag, den 20. Februar 2023 dem
Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken, Nonnenbrücke 7a,
96047 Bamberg, E-Mail: hubert.seidler@ale-ofr.bayern.de, Tele-
fon: 0951 837-224, mitzuteilen.

Bamberg, 25.01.2023 - gez. Block, Baudirektor

Evang.-Luth. Dekanat Gräfenberg
Dekanat sucht Wohnungen für Kriegsflüchtlinge Tel. 09192/285

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Gräfenberg
(Dreieinigkeitskirche)

www.graefenberg-evangelisch.de

Do., 16.02. 1400 Uhr Begegnungstreff der ukrainischen
Flüchtlinge

1600 Uhr Offene Sprechstunde bei Dekan
Redlingshöfer

Fr., 17.02. 0930 Uhr Erlebnistanz im Gemeindehaus
So., 19.02. 0930 Uhr Gottesdienst
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KULTURVEREIN Wirnt von Gräfenberg e.V.
Orte die man gesehen haben muss

Liebeserklärung für die Fränkische Schweiz mit Michaela
Moritz im Gräfenberger Poeten-Eckela

Pfingsten ist es genau 230 Jahre her, dass die Berliner Stu-
denten Wackenroder und Tieck durchs Wiesenttal ritten und die
Gegend um die Burgruine Neideck „romantisch“ fanden. Ihr
neuer Blick auf das bäuerliche Land schlug sich 1807 auch in der
Landschaftsbezeichnung „Fränkische Schweiz“ nieder, die vielen
als „Paradies“ (Jean Paul) oder erholsamer „Garten“ (Anthony
Quinn) gilt. „111 Orte in der Fränkischen Schweiz, die man ge-
sehen haben muss“ heißt denn auch der Bestseller, den Michaela
Moritz zusammen mit Dietmar Bruckner verfasst hat. Die Nürn-
berger Autorin und Philosophie-Dozentin, die im Gräfenberger
Ortsteil Höfles seit 2021 das „Seminarhaus am Waldrand“ betreibt,
stellt ihre bereits in zweiter Auflage erschienene Liebeserklärung
im Gräfenberger Poeten-Eckela vor:

Sonntag, 26. Februar 2023, 1600 Uhr, Friedmanns Bräu-
Stüberl, Bayreuther Str. 14 - Eintritt frei -

Jagdgenossenschaft Gräfenberg I
Gräfenberg, Guttenburg und Gräfenbergerhüll

Nichtöffentliche Versammlung der Jagdgenossen

Die Jagdgenossenschaftsversammlung der Jagdgenossen-
schaft Gräfenberg I findet am Mittwoch, den 08. März 2023,
um 1930 Uhr im Gasthof "Lindenbräu" (Brehmer) in Gräfenberg
statt.

Tagesordnung:
1. Bericht des Jagdvorstehers
2. Bericht des Kassenführers
3. Entlastung des Kassenführers und Jagdvorstandes
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Jagdschillings

2022
5. Beschlussfassung über die Verlängerung des laufenden Jagd-

pachtvertrages
6.  Verschiedenes

An alle Jagdgenossen ergeht hierzu herzliche Einladung.
Die Versammlung ist nichtöffentlich. Flächenänderungen, die im
Grundbuch eingetragen sind, können bis drei Tage vor der Ver-
sammlung beim Jagdvorsteher gemeldet werden.

Jürgen Kasch, Jagdvorsteher

Städtischer Kindergarten Thuisbrunn
„Kindervilla SonnenKäfer Thuisbrunn“

Auf geht`s zum Kinderfasching!

Endlich wieder! Unser Kinderfasching findet am Rosen-
montag, den 20.02.2023 von 1400 - 1700 Uhr im Sportheim in
Hohenschwärz statt.

Gymnastik für Seniorinnen und Senioren
Angebot des TSV Gräfenberg

Liebe Seniorinnen und Senioren, wir laden Euch herzlich
zu einer gemeinsamen Gymnastikrunde ein.

Willkommen ist jede(r) – egal ob jünger oder älter, fitter
oder weniger fit, TSV-Mitglied oder Nicht-Mitglied. Wir treffen
uns immer mittwochs um 1900 Uhr in der Grundschulturnhalle
Gräfenberg, erstmalig am 08.03.2023. Eine Teilnahme ist ganz
unverbindlich, ihr könnt jederzeit zum „Reinschnuppern“ vorbei-
kommen. Bitte bequeme Kleidung und saubere Schuhe für die
Halle mitbringen.
Wir freuen uns, Christine Göckelmann und Euer TSV Gräfenberg

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Thuisbrunn
Donnerstag, 16.02. 1700 Uhr Jungschar in der Schulscheune
Sonntag, 19.02. 1015 Uhr Sakramentsgottesdienst (Präd. Sven

Knoke)
Montag, 20.02. 2000 Uhr Posaunenchor in der Schulscheune

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Hiltpoltstein
Liebe Gemeinde, wir laden Sie zu folgenden Gottesdiensten

und Veranstaltungen ein:
Donnerstag, 16.01. 1200 Uhr Mittagstisch im Schützenheim
Sonntag, 19.02. 0930 Uhr Gottesdienst mit Prädikant Gerhard

Forkel

GOTTESDIENSTORDNUNG
Pfarreien Weißenohe Gräfenberg

14.02. bis 22.02.2023
Mi. 15.02. 2000 Uhr WPfh: ökumenisches Treffen: evang.

Kirchenvorstände Gräfenberg,
Kirchenverwaltung Weißenohe,
Ortsvertreter des Pfarrgemeinderates

Do. 16.02. 800 Uhr W: Rosenkranz
1830 Uhr W: Hl. Messe

Fr. 17.02. 1530 Uhr Gsen: Wortgottesdienst
Sa. 18.02.  1500-1800 Uhr WPfh: Vernissage

"Veränderungen" mit Bildern von
Pfarrer Andreas Hornung

1830 Uhr Ec: Hl. Messe
So. 19.02. 0830 Uhr G: Hl. Messe

1000 Uhr W: Hl. Messe
  1100-1700 Uhr WPfh: Ausstellung

"Veränderungen" mit Bildern von
Pfarrer Andreas Hornung

Mi. 22.02. 1830 Uhr W: Hl. Messe mit Auflegung der
ASCHERMITTWOCH geweihten Asche

Vernissage und Ausstellung –Veränderungen-
Veränderungen gibt es viele im Leben. Von den sich abwech-

selnden Jahreszeiten reichen sie bis hin zum großen rätselhaften
Wort von der Zeitenwende, das Bundeskanzler Olaf Scholz in
die Runde geworfen hat. Manche Entwicklungen erleiden wir
hilflos, anderen gegenüber sind wir abwartend oder gestalten sie
aktiv mit. Wir lassen uns entweder mitreißen oder möchten in
alten Zeiten verharren. Die Zeitenwende ist ein Prozess, in dem
wir mittendrin stehen, der offen ist, dunkel, verwirrend. Im Wort
Veränderung steckt das Wort: „anders“. Ist nicht gerade der Glaube
der Blick auf das ganz Andere, der allem Wechsel eine positive
Spannung verleiht und eine erhellende Sicht ermöglicht. Die
Bilder versuchen dieses Thema zu interpretieren. Sie sind herzlich
eingeladen im Pfarrheim Weißenohe zur Vernissage/Ausstellung
mit Bildern von Pfarrer Andreas Hornung am 18.02.2023 von
1500 - 1800 Uhr und am 19.02.2023 von 1100 - 1700 Uhr. Alle
Interessierten sind herzlichen dazu eingeladen.

Di., 21.02. 1200 Uhr Mittagstisch im Gemeindehaus bitte
mit Voranmeldung bei: Fr. Kasch 1305
oder Fr. Sojka 1873

1545 Uhr Kurs “Gehirnjogging“ im
Gemeindehaus

Unsere Kirche ist offen! Sie finden Ruhe vor Gott im großen
Raum der Kirche und die Möglichkeit Kerzen anzuzünden, sowie
Gebete zu hinterlassen.
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FFW Thuisbrunn
Gr. Atemschutz Mittwoch, 22.02.2023 1900 Uhr

FFW Hilpoltstein
Gr. 1-4 Dienstag, 21.02.2023 1330 Uhr

Dienstplan der Feuerwehren

Heimat- und Touristenverein Edelweiß Weißenohe
Fasching – Kappenabend

Liebe Mitglieder und Freunde, wieder einmal lachen,
lustig sein und in Gemeinschaft ein Seidla genießen – kommt
zum Kappenabend am Faschingsfreitag, den 17. Februar ab
1830 Uhr auf die Edelweiß-Hütte.

Auf euren Besuch freut sich die Vorstandschaft

Hiltpoltsteiner SV
- Fasching 2023 -

Weiberfasching am 16. Februar 2023 im Sportheim
Auf geht’s zum Weiberfasching ab 1930 Uhr im Sportheim.

Damit es genauso geil und genial wie vor Corona wird, legen wir
dieses Jahr nochmals nach! Langer Tresen, Bar, Männerballett,
Maskenprämierung, Fotowand, usw. Für Stimmung sorgt Dj Tim
Taler. Auch dieses Jahr gibt wieder einen Heimfahrservice bis
ca. 10 km, also lasst euer Auto stehen!!

Kinderfasching am Rosenmontag, den 20. Februar 2023
Am Rosenmontag wird im HSV-Sport-Treff Kinderfasching

gefeiert. Kinderschminken, Spiel, Spaß und Unterhaltung findet
ab 1430 Uhr statt. Für das leibliche Wohl ist natürlich bestens
gesorgt.
Faschingsausklang, Faschingsdienstag, den 21. Februar 2023

Nach dem „Faschingsumzug der Vereine“ am Faschings-
dienstag, steht auch dieses Jahr unser Sport-Treff zur Einkehr
bereit. Es gibt Kaffee und Kuchen sowie Schnitzelsandwich und
alles was der Tresen hergibt. Dabei kann nach Herzenslust gefeiert
werden.

Auf Euer Kommen freuen sich die Hiltpoltsteiner Hexen
und die „Narren“ vom HSV – HELAU !

Lillachtaler Musikanten
Am Sonntag, den 25.02.2023 wollen wir wieder einen Kon-

zertabend veranstalten. Um 2000 Uhr ist Beginn in der Lillach-
talhalle Weißenohe. Märsche, Walzer, Polkas, aber auch moderne
Stücke werden aufgeführt. Der Eintritt ist frei.

Wir freuen uns auf Ihr kommen!

Herzliche Einladung ins Hiltpoltsteiner
"Plauderstübchen" im Spörl-Haus

Wir freuen uns sehr, am Freitag, dem 17. Februar 2023
um 1430 Uhr zu einem geselligen Beisammensein ins Hilt-
poltsteiner Plauderstübchen im Spörl-Haus einladen zu können.

Das Treffen, das mit freundlicher Unterstützung des "Fränki-
sche-Schweiz-Verein e. V.", Ortsgruppe Hiltpoltstein, durchgeführt
wird, findet auch künftig immer am dritten Freitag eines Monats
ab 1430 Uhr statt.
Über eine rege Teilnahme freut sich das Plauderstübchen-Team

EINLADUNG ZUM MITTAGSTISCH
Liebe Seniorinnen und Senioren,

unser nächster gemeinsamer Mittagstisch findet am Donners-
tag, den 16.02.23 um 1200 Uhr im Schützenheim in Hiltpoltstein
statt. Wir dürfen uns über eingelegte Heringe nach Hausfrauenart
freuen. Der Diakonibus wird ebenfalls fahren. Wir bitten bei
Teilnahme um Rückmeldung bei Diana Heck unter 09192/ 995
48 45 oder Helga Wittmann unter 09192/ 270 und freuen uns auf
zahlreiche Anmeldungen!

Der Mittagstisch im März findet am 23.03.23 im "Goldenen
Ross" statt.

Freiwillige Feuerwehr Hiltpoltstein
www.ffw-hiltpoltstein.de

Faschingsumzug und Faschingsausklang in Hiltpoltstein

Am Faschingsdienstag, den 21.02.2023 zieht um 1400

Uhr der Gaudiwurm durch Hiltpoltstein.
Beginn um 1400 Uhr mit anschließendem Faschingsausklang

im ganzen Mehrzweckhaus. DJ Tim wird allen nochmal einheizen.
Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt.

„Hiltpoltstein Helau“
Auf Euer kommen freut sich die Feuerwehr Hiltpoltstein

Wir laden alle Kinder, Eltern und natürlich auch die gesamte
Bevölkerung recht herzlich dazu ein! Es erwartet euch ein lustiger
Nachmittag mit Musik und Spielen für die Kinder! Für das leib-
liche Wohl ist bestens gesorgt!

Auf euer Kommen freuen sich
der Elternbeirat und der Förderverein


